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Regeste
Alters- und Hinterlassenenversicherung (Übriges)
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG ist das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der SAK nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) und somit für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde grundsätzlich zuständig (vgl. hierzu auch Urteil des BVGer C-6591/2011 vom 26. März 2013; vgl. auch E. 3.3.3 hiernach).
E. 1.2
Aufgrund von Art. 3 Bst. dbis VwVG findet das VwVG keine Anwendung in Sozialversicherungsrechtssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) anwendbar ist. Gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10) sind die Bestimmungen des ATSG auf die im ersten Teil geregelte Alters- und Hinterlassenenversicherung anwendbar, soweit das AHVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
E. 1.3
Die Beschwerdeführerin - als ein Geschwister und (mögliche) Erbin des verstorbenen Versicherten sowie Adressatin des angefochtenen Einspracheentscheids vom 5. Dezember 2016 - ist durch diesen Entscheid besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass sie im Sinne von Art. 59 ATSG beschwerdelegitimiert ist. Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht eingereicht wurde (vgl. Art. 60 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 50 Abs. 1 VwVG und Art. 52 Abs. 1 VwVG), ist darauf einzutreten (vgl. hierzu auch Urteile des BVGer C-6295/2014 vom 8. Dezember 2015 E. 2.3, C-1711/2015 vom 21. Juli 2015 E. 1. sowie C-6591/2011 vom 26. März 2013).
E. 1.4
Anfechtungsobjekt bildet der - die ursprüngliche Rückerstattungsverfügung vom 19. Oktober 2015 (act. 26) ersetzende (vgl. BGE 131 V 407 E. 2.1.2.1) - Einspracheentscheid vom 5. Dezember 2016 (act. 35), mit welchem die Einsprache der Beschwerdeführerin gegen die Verfügung vom 19. Oktober 2015 abgewiesen worden ist. Streitig und zu prüfen ist, ob die SAK von der Beschwerdeführerin als postulierter Erbin bzw. von ihr für die Erben des Verstorbenen zu Recht die Rückerstattung des Betrages von Fr. 1'918.- gefordert hat.
E. 1.5
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49 VwVG).
E. 1.6
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG). Es kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl. 1983, S. 212).
E. 2
Nachfolgend sind vorab weitere, im vorliegenden Verfahren ebenfalls massgebliche Normen und Rechtsgrundsätze darzustellen.
E. 2.1
Der Anspruch auf die Altersrente erlischt mit dem Tod (Art. 21 Abs. 2 Satz 2 AHVG). Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV, SR 830.11) sind der Bezüger oder die Bezügerin der unrechtmässig gewährten Leistungen und seine oder ihre Erben rückerstattungspflichtig. Die SAK als diejenige Versicherungsträgerin, welche die infrage stehende unrechtmässige Leistung ausgerichtet hat, ist für die Rückforderung grundsätzlich zuständig (vgl. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2009, Rz. 22 zu Art. 2; vgl. auch SVR 1999 AHV Nr. 2 E. 2).
E. 2.2
Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt (Art. 25 Abs. 1 ATSG). Der Versicherungsträger prüft die Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die erforderlichen Auskünfte ein. Mündlich erteilte Auskünfte sind schriftlich festzuhalten (Art. 43 Abs. 1 ATSG).
E. 2.3
War der Erblasser Schweizer Bürger mit letztem Wohnsitz im Ausland, so sind die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig, soweit sich die ausländische Behörde mit seinem Nachlass nicht befasst (Art. 87 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 [IPRG; SR 291]). Sie sind stets zuständig, wenn ein Schweizer Bürger mit letztem Wohnsitz im Ausland sein in der Schweiz gelegenes Vermögen oder seinen gesamten Nachlass durch letztwillige Verfügung oder Erbvertrag der schweizerischen Zuständigkeit oder dem schweizerischen Recht unterstellt hat. Art. 86 Abs. 2 bleibt vorbehalten (Art. 87 Abs. 2 IPRG).
E. 2.4
Gemäss Art. 91 Abs. 1 IPRG untersteht der Nachlass einer Person mit letztem Wohnsitz im Ausland dem Recht, auf welches das Kollisionsrecht des Wohnsitzstaates verweist. Soweit nach Art. 87 IPRG die schweizerischen Gerichte oder Behörden am Heimatort zuständig sind, untersteht der Nachlass eines Schweizers mit letztem Wohnsitz im Ausland schweizerischem Recht, es sei denn, der Erblasser habe in der letztwilligen Verfügung oder im Erbvertrag ausdrücklich das Recht an seinem letzten Wohnsitz vorbehalten (Art. 91 Abs. 2 IPRG). Das auf den Nachlass anwendbare Recht bestimmt, was zum Nachlass gehört, wer in welchem Umfang daran berechtigt ist, wer die Schulden des Nachlasses trägt, welche Rechtsbehelfe und Massnahmen zulässig sind und unter welchen Voraussetzungen sie angerufen werden können (Art. 92 Abs. 1 IPRG).
E. 3.1
Die Beschwerdeführerin führte im Rahmen ihrer Beschwerde vom 3. Januar 2017 (B-act. 1) zusammengefasst aus, ihr Bruder sei am 21. April 2015 in D._______ gestorben. Sie sei erst am 5. Mai 2015 über den Tod informiert worden, und es seien nachher sofort die nötigen Stellen informiert worden. Leider habe die SAK den Betrag von Fr. 1'918.- schon an eine Bankfiliale überwiesen gehabt. Die Kontaktaufnahme mit der Bank habe sich als sehr schwierig erwiesen. Es scheine nur möglich, an das Geld zu kommen, wenn man persönlich bei der Bank vorbeigehe. Sie hätten keine Möglichkeit, über das Geld zu verfügen, solange niemand von ihnen nach D._______ reise. Sie hätten hohe Beträge ausgegeben, um ihren Bruder zurückzuführen und seine Angelegenheiten zu regeln. Sie hätten die SAK gebeten, selber zu versuchen, an das Geld zu gelangen. Dies scheine aber auch nicht möglich. Wenn sie das Geld hätten, wären sie gerne bereit, es zurückzubezahlen.
E. 3.2
Die Vorinstanz führte zur Begründung vernehmlassungsweise am 30. Oktober 2017 (B-act. 6) zusammengefasst aus, die Frage, welches Recht anwendbar sei, richte sich nach dem Internationalen Privatrecht, dem Kollisionsrecht der betroffenen Länder. In casu sei nicht aktenkundig, ob der Verstorbene eine letztwillige Verfügung hinterlassen habe. Er habe ein Konto bei der H._______ gehabt. Es sei nicht bekannt, was nach seinem Ableben damit passiert sei. Von Seiten der Geschwister sei überraschend nichts über sein in der Schweiz verbleibendes Vermögen und eine allfällige letztwillige Verfügung bekannt, obwohl vorstellbar sei, dass er nicht alle Brücken hinter sich abgebrochen habe und zumindest Bank- oder Postkonti, eventuell Grundstücke, vorhanden sein könnten. Immerhin sei festzustellen, dass seit seinem Todeszeitpunkt keine Nachricht bei den Erben und der SAK darüber eingegangen sei, dass sich eine Behörde in D._______ mit seinem Nachlass befasst hätte. In Anbetracht dieser Umstände, und selbst wenn eine allfällige Zuständigkeit einer ausländischen Behörde in Betracht zu ziehen wäre, habe sich offensichtlich keine ausländische Behörde mit dem Nachlass befasst. Nach Art. 87 Abs. 1 IPRG seien demnach die schweizerischen Gerichte und Behörden am Heimatort zuständig und das schweizerische Recht anwendbar (Art. 91 Abs. 2 IPRG).
E. 3.3.1
Nicht bestritten unter den Parteien ist, dass der Erblasser seinen Wohnsitz zum Zeitpunkt seines Todes am 21. April 2015 in D._______ gehabt und dass die F._______ LTD den Betrag in der Höhe von Fr. 1'918.- weder der Vorinstanz noch der Beschwerdeführerin zurückerstattet hatte. Dazu bestand für sie als blosse Zahlungsstelle im Übrigen auch keine Verpflichtung (vgl. hierzu BGE 118 V 214 E. 4a).
E. 3.3.2
Mit Blick auf den Tod des Versicherten am 21. April 2015 war der Anspruch auf eine Altersrente der schweizerischen AHV am 30. April 2015 erloschen. Die von der Vorinstanz für den Monat Mai 2015 geleistete AHV-Rente wurde somit unrechtmässig ausgerichtet und ist damit grundsätzlich von den Erben zurückzuerstatten.
E. 3.3.3
Aufgrund des letzten Wohnsitzes des Verstorbenen in D._______ ist gemäss Art. 87 IPRG in Verbindung mit Art. 91 IPRG das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Fragen im Zusammenhang mit der seitens der Vorinstanz verfügten Rückerstattung der ausgerichteten Altersrente des Verstorbenen in der Höhe von Fr. 1'918.- nur zuständig, wenn sich die (...) Behörden mit dem Nachlass des Verstorbenen nicht befasst hätten und/oder der verstorbene Versicherte sein in der Schweiz gelegenes Vermögen oder seinen gesamten Nachlass durch letztwillige Verfügung oder Erbvertrag der schweizerischen Zuständigkeit oder dem schweizerischen Recht unterstellt hätte.
E. 3.3.4
Gemäss Art. 43 Abs. 1 ATSG (vgl. E. 2.2 hiervor) hat die SAK die für die Beurteilung der Rückerstattungspflicht notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vorzunehmen und die erforderlichen Auskünfte einzuholen. Zwar wies die Vorinstanz vernehmlassungsweise darauf hin, dass nicht aktenkundig sei, ob der Verstorbene eine letztwillige Verfügung hinterlassen habe, und dass seit seinem Todeszeitpunkt keine Nachricht bei den Erben und der SAK darüber eingegangen wäre, dass sich eine Behörde in D._______ mit seinem Nachlass befasst hätte. Seitens der Vorinstanz wurden jedoch aufgrund der vorliegenden Akten keine entsprechenden Abklärungen - zu denen sie gemäss Art. 43 Abs. 1 ATSG verpflichtet gewesen wäre - aktiv durchgeführt. Sie kann somit einerseits nicht - mittels amtlicher Bestätigung der Behörden oder des Gerichts am letzten Wohnsitz des Erblassers in D._______ - rechtsgenüglich nachweisen, dass sich die (...) Behörden nicht mit dem Nachlass des Verstorbenen befassten. Andererseits sind auch hinsichtlich einer allfälligen letztwilligen Verfügung keine rechtsgenüglichen Abklärungsergebnisse aktenkundig. Unter diesen Umständen kann nicht unbesehen und e contrario vom Fehlen einer letztwilligen Verfügung des Erblassers und einer Nichtbefassung der ausländischen Behörde mit dem Nachlass ausgegangen werden.
E. 3.4
Nach dem Dargelegten ist erstellt, dass (vorerst) keine schweizerische Zuständigkeit im Sinne von Art. 87 Abs. 1 IPRG begründet wurde. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann somit nicht unter Berufung auf Art. 87 Abs. 1 IPRG und Art. 91 Abs. 2 IPRG auf die Anwendbarkeit des schweizerischen Rechts geschlossen werden.
E. 4
Mit Blick auf die Beschwerdeführerin und ihre Geschwister ist schliesslich festzuhalten, dass sie zwar Geschwister des Verstorbenen sind, bei der aktuellen Aktenlage jedoch nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden kann, dass sie aus rechtlicher Sicht auch als Erben gelten und als solche zur Rückerstattung des Rentenbetreffnisses in der Höhe von Fr. 1'918.- verpflichtet werden können bzw. ob die Beschwerdeführerin die richtige Adressatin für die Rückforderungsverfügung betreffend die Rente für den Monat Mai 2015 ist (zur Rückerstattungspflicht von Hinterbliebenen ohne Erbenqualität vgl. BGE 139 V 1 E. 4.5).
E. 5
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist zusammenfassend festzuhalten, dass die Beschwerde vom 3. Januar 2017 gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid vom 5. Dezember 2016 aufzuheben ist. Die Sache ist an die Vorinstanz zur Vornahme weiterer Abklärungen betreffend den Nachlass und die Erben des Verstorbenen und zum Erlass einer allfälligen neuen Rückerstattungsverfügung zurückzuweisen. Ergänzend ist abschliessend darauf hinzuweisen, dass sich die Frage nach der Zulässigkeit der Eröffnung einer Rückerstattungsverfügung bloss an eine Erbin (einer allfälligen Erbengemeinschaft) erst nach Feststehen von deren Erbenstatus stellt (vgl. zum Ganzen auch Urteil des BVGer C-6591/2011 vom 26. März 2013 mit Hinweisen).
E. 6
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
E. 6.1
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), sodass keine Verfahrenskosten zu erheben sind.
E. 6.2
Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen, notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden. Der nicht anwaltlich vertretenen, obsiegenden Beschwerdeführerin sind keine unverhältnismässig hohen Kosten entstanden, weshalb ihr keine Parteientschädigung zuzusprechen ist (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die unterliegende Vorinstanz hat ebenfalls keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG e contrario).
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